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Einleitung und Problemstellung 

"Culpa in contrahendo" und "positive Vertragsverletzung" sind dem 
Rechtsleben seit langer Zeit vertraut. Trotz zahlreicher Urteile und 
vieler Abhandlungen sind aber noch nicht sämtliche Streitfragen ge-
klärt. Insbesondere besteht Streit über die Einordnung und die recht-
liche Behandlung der Schutzpflichten. Ihnen nachzugehen, soll Aufgabe 
dieser Arbeit sein. 

Schutzpflichten begegnen uns sowohl bei der Anbahnung als auch bei 
der Durchführung des Vertrages. Sie sind kurz als besondere Rechts-
plfichten des Verhandlungs- bzw. Vertragspartners zu kennzeichnen, 
die Rechtsgüter des anderen nicht zu verletzen1. Der Ausdruck "Schutz-
pflichten" geht auf Sta1l2 zurück. Er stellte sie den Leistungspflichten 
gegenüber, die unmittelbar die Erfüllungshandlung betreffen oder 
diese vorbereiten. Die Besonderheit der Schutzpflichten sah er dem-
gegenüber darin, daß diese mit dem Vertragsinhalt, insbesondere der 
Leistung, keinen Zusammenhang aufwiesen, weil sie Schäden abweh-
ren sollten, die den Rechtsgütern der Beteiligten bei der Vertragsdurch-
führung drohten. 

Schon diese Gegenüberstellung von Leistungspflichten und Schutz-
pflichten macht deutlich, in welche Richtung die angesprochenen Ein-
ordnungsschwierigkeiten gehen. Da die Schutzpflichten wie die Delikts-
pflichten den Rechtsgüterschutz zum Gegenstand haben, wird bezwei-
felt, ob sie ihrer Rechtsnatur nach "geborene" besondere Rechtspflich-
ten sind, die als echte schuldrechtliche Pflichten notwendigerweise nicht 
mit den deliktischen Pflichten identisch sind3• Vielfach wird vertreten, 
daß sie in Wirklichkeit echte deliktische Pflichten seien, die zur Umge-
hung des § 831 BGB als besondere schuldrechtliche Pflichten "erfun-
den" und entsprechend ihrer wahren Rechtsnatur zu behandeln seien4 • 

Diese Bedenken werden aber erstaunlicherweise nur bei der "varver-
traglichen", nicht jedoch bei der "vertraglichen" Schutzpflicht geäußert. 

1 BaHerstedt, AcP 151, S. 501 (506); Canaris, JZ 1965, S. 475 (476); Thiele, 
JZ 1967, S. 649 ff.; Larenz, Festschrift für Ballerstedt, S. 397 (400). 

2 StaH, Leistungsstörungen, S. 26 ff. 
3 So aber Canaris, JZ 1965, S. 475 ff.; Thiele, JZ 1967, S. 649 ff.; Eike 

Schmidt, Nachwort, S. 131 (144 ff.); Baumert, S. 40; Diers, S. 59; Steinberg, 
S. 90; BGH NJW 1962, S. 31 f.; BGHZ 66, S. 51 (54). 

4 von Caemmerer, Festschrift DJT 1960, S. 49 ff.; Posch, ZfRV 15 (1974), 
S. 165 ff.; Hans StaH, Festschrift für von Caemmerer, S. 837 (862); Larenz, 
Festschrift für Ballerstedt, S. 397 (402). 



14- Einleitung 

Im vorvertraglichen Bereich gaben die sog. Warenhausfälle, die häufig 
die Rechtsprechung beschäftigten, allerdings auch reichlichen Stoff für 
diese Zweifel. Das "berühmteste" Beispiel für einen solchen Waren-
hausfall ist das im Jahre 1911 entschiedene Linolurteil5 : 

Die Klägerin (K) bat den Angestellten eines Warenhauses (W), ihr einen 
Linolteppich zu zeigen. Der Angestellte holte die bezeichnete Rolle hervor 
und setzte dabei zwei weitere Rollen beiseite. Diese fielen um und verletzten 
die K sowie ihr Kind. 

Das Reichsgericht sprach der Klägerin einen Schadensersatzanspruch 
gegen W zu: 

Zwischen den Parteien sei ein den Kauf vorbereitendes Rechtsverhältnis 
mit rechtsgeschäftsähnlichem Charakter entstanden. Daraus erwachse für K 
wie für W die Pflicht, bei der Vorlegung und Besichtigung der Ware die 
gebotene Sorgfalt für Gesundheit und Eigentum des anderen zu beob-
achten6• 

Diese Begründung hält zwar den inzwischen entwickelten Grundsät-
zen nicht mehr stand, denn heute stützt die herrschende Meinung die 
Haftung für vorvertragliche Pflichtverletzungen überwiegend auf das 
"in Anspruch genommene und gewährte Vertrauen"7: 

Durch die Aufnahme der Verhandlungen entstehe zwischen Wund Kein 
"gesetzliches Schuldverhältnis" ohne primäre Leistungspflichten, das beson-
dere Sorgfalts- und Rücksichtspflichten wie die Schutzplichten hervorbrin-
gen. Haftungsgrund für diese Pflichten sei das besondere Vertrauen, das K 
dem W entgegenbringe und das W der K gewähre, wenn sie sich in dessen 
Rechtssphäre begebe, wo ihr Körper, Eigentum und sonstige Rechtsgüter 
dem Einfluß des Wausgesetzt seien. Für dieses gewährte Vertrauen einzu-
stehen, sei ein Gebot von Treu und Glauben. 

Die Interessenlage ist jedoch ungeachtet dieser entwicklungsbeding-
ten Verfeinerungen der "culpa in contrahendo" unverändert. Könnte 
sich K nicht darauf berufen, daß W besondere schuldrechtliche Schutz-
pflichten verletzt habe, so wären ihre Aussichten, Schadensersatz zu 
erlangen, nicht günstig. W würde darauf verweisen können, daß sein 
Angestellter immer sehr sorgfältig arbeite, und könnte sich gemäß 
§ 831 Satz 2 BGB entlasten. Dagegen ist es nicht immer möglich, von 
dem Angestellten selbst Ersatz zu erlangen. 

Ist die Annahme besonderer Schutzpflichten aber wirklich eine 
systematisch unkorrekte Hilfskonstruktion? Schließlich wird K doch 
während der Verhandlungen verletzt, und es ist zu fragen, ob tatsäch-
lich eine vergleichbare Situation vorliegt, wenn ein Linolteppich beim 

5 RGZ 78, S. 239 ff. 
o RGZ 78, S. 239 (240). 
7 BaUerstedt, AcP 151, S. 501 (506); Larenz, SR AT, § 9 I, S. 91 ff.; ders., 

Festschrift für Ballerstedt, S. 397 ff.; Eike Schmidt, Nachwort, S. 131 (144 f.); 
Koziol, Bd. H, S. 62; Palandt / Heinrichs, § 276 Anm. 7 a. 
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Entladen vor dem Kaufhaus umstürzt und einen Passanten verletzt. 
Der Umstand, daß K während der Verhandlungen verletzt wurde, er-
laubte im Linolfall jedenfalls noch, von einer Verletzung "in contra-
hendo" zu sprechen. Im nachfolgend wiederzugebenden "Bananen-
schalenurteil"B wird es dagegen weit schwieriger, das Argument abzu-
wehren, es seien nur deliktische Pflichten verletzt: 

K wollte im Kaufhaus der W etwas einkaufen. In einem Gang der Textil-
abteilung rutschte sie auf einer Bananenschale aus und verletzte sich schwer. 

Auch K wurden Schadensersatzansprüche zugesprochen, weil W die 
im vorvertraglichen Stadium zu beachtende Schutzpflicht verletzt 
habe9• Dabei hatte sie noch nicht einmal Verhandlungen mit einem 
Verkäufer aufgenommen, sie hatte lediglich den von W beherrschten 
räumlichen Bereich betreten. Die Exkulpationsmöglichkeit des § 831 
Satz 2 BGB kann in diesem Fall keine Rolle spielen. Das Kaufhaus 
würde sich nämlich auf der deliktischen Ebene dem Vorwurf gegenüber-
sehen, daß es seine eigene, nicht auf Angestellte abwälzbare Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt habe. Dennoch ist diese Entscheidung 
nicht auf die Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht und damit 
nicht auf § 823 Abs. I BGB gestützt worden. Der Grund dafür ist bis-
lang nicht in einleuchtender Weise dargelegt worden. Gibt diese Ent-
scheidung etwa nur dem Rechtsgefühl Ausdruck, das eine Käuferin, 
die noch keinen Verkäufer gefunden hat, genauso behandelt sehen 
will wie eine glücklichere Kundin, der bereits ein Ansprechpartner 
begegnet istl°? Dies wäre eine allzu brüchige Begründung; dies um so 
mehr, als bislang noch keine Klarheit über das Kriterium besteht, nach 
dem sich die allgemeinen, auf die Deliktstatbestände bezogenen Ver-
haltenspflichten in besondere Pflichten verwandeln. Gerade die "Wa-
renhausfälle" sind wegen der großen Vielzahl von Besuchern (mög-
lichen und wirklichen Kunden, Begleitern etc.) nicht in unmittelbar 
einleuchtender Weise aus den bloß deliktischen Beziehungen heraus-
gehoben. 

Weiter soll für alle Verhandlungspflichten, also auch für die Schutz-
pflichten, ein einheitlicher Haftungsgrund gelten: "das in Anspruch ge-
nommene und gewährte Vertrauen"lI. Diese Ansicht ist nicht unbestrit-
ten - es sei nur an Dölles Lehre vom sozialen Kontakt12 erinnert, auf 
die noch einzugehen sein wird. Wenn man sich aber auch bei den 

8 BGH NJW 1962, S. 31 ff. 
9 BGH NJW 1962, S. 31 (32). 
10 von Lackum, S. 114. 
11 BaHerstedt, AcP 151, S. 501 (506 f.); Larenz, SR AT, § 9 I, S. 91 ff.; Pa-

tandtl Heinrichs, § 276 Anm. 6a; StaudingerlWeber, § 242 A 417; MK-Kra-
mer, Ein!. zu § 241 Anm. 78. 

12 DäHe, zStw 103, S. 67 ff. 
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